
Neutralität made 
in Switzerland 

Teil 1
Ursprung einer 

weltbekannten Haltung
Neutralität ist mehr als ein politisches Prinzip. Sie 
ist Teil der Schweizer Identität. Kaum ein anderes 
Land wird international mit der Neutralität ver-
bunden wie die Schweiz. 
In dieser mehrteiligen Serie gehen wir den Wur-
zeln, der Umsetzung und Herausforderungen 
der schweizer Neutralität auf den Grund. Wir be-
leuchten, wie sie entstanden ist und was sie für 
die Schweiz bedeutet.

Im ersten Teil richten wir den Blick zurück: Woher 
stammt die Idee der Schweizer Neutralität? Wir 
folgen dem historischen Weg von dem Westphä-
lischen Frieden über den Wiender Kongress bis 
zur Rolle der Schweiz  in den Weltkriegen. 

 Die Entwicklung der 
Schweizer Neutralität ist 
eng mit den politischen 

und militärischen Veränderungen 
in Europa verknüpft, die durch 
verschiedene historische Ereig-
nisse geprägt wurden. Ein zentra-
ler Wendepunkt in der Geschichte 
der Neutralität der Schweiz war 
der Westfälische Frieden von 1648, 
der das Ende des Dreißigjährigen 
Krieges markierte. Im Rahmen 
dieses Friedensprozesses ergri�  
der Basler Bürgermeister Johann 
Rudolf Wettstein die Gelegenheit, 
die außenpolitische Anerkennung 
der Schweiz zu sichern. Auf der 
Grundlage der Verhandlungen in 
Münster wurde die Unabhängig-
keit der Schweiz o�  ziell aner-
kannt. Darüber hinaus führte die 
Tagsatzung  von Will 1647 unter 
dem Eindruck des Dreißigjähri-
gen Krieges zu einem entschei-
denden Beschluss: Die Scha� ung 
eines gemeinsamen Bundeshee-
res, das der Schweiz helfen soll-
te, ihre Neutralität zu wahren und 
ihre Unabhängigkeit gegen äuße-
re Bedrohungen zu verteidigen. 
Dieser Schritt symbolisierte den 
Beginn einer langfristigen Neutra-
litätspolitik, die in den folgenden 
Jahrhunderten weiterentwickelt 
und gefestigt wurde.
Ein weiterer bedeutender Moment 
in der Geschichte der schweizeri-
schen Neutralität war der Wiener 
Kongress von 1815, der nach der 
Niederlage Frankreichs in den 
Koalitionskriegen stattfand. Der 
Wiener Kongress führte zu einer 
Neugliederung Europas, bei der 
sowohl politische als auch ter-
ritoriale Neuordnungen vorge-
nommen wurden. Für die Schweiz 
hatte der Kongress besonders 
weitreichende Konsequenzen, da 
ihre Neutralität auf der darauf 
folgenden Pariser Friedenskonfe-
renz völkerrechtlich als „immer-
währende Neutralität“ anerkannt 
wurde. Diese Anerkennung durch 
die europäischen Großmäch-
te etablierte die Neutralität der 
Schweiz als festgeschriebenes 
internationales Prinzip und legte 
den Grundstein für die außenpoli-
tische Ausrichtung der Schweiz im 
19. und 20. Jahrhundert. Zudem 
wurden beim Wiener Kongress die 
inneren und äußeren Grenzen der 
Schweiz sowie die Zugehörigkeit 

neuer Kantone wie Wallis, Neu-
enburg (Hohenzollern) und Genf 
festgelegt, was die territoriale 
Integrität der Schweiz in den fol-
genden Jahrzehnten sicherte.
Die Gründung des Bundesstaates 
Schweiz im Jahr 1848 gilt als ein 
weiterer wichtiger Schritt in der 
politischen und außenpolitischen 
Entwicklung des Landes. Mit der 
Verabschiedung der neuen Ver-
fassung wurde nicht nur ein fö-
deralistisches System etabliert, 
sondern auch die Neutralität der 
Schweiz als zentrales Element 
der Außenpolitik verankert. Die-
se Neutralität wurde jedoch nicht 
als Staatszweck an sich formuliert, 
sondern vielmehr als ein prakti-
sches Mittel, um die Unabhän-
gigkeit der Schweiz in einem von 
politischen Spannungen und mi-
litärischen Konfl ikten geprägten 
Europa zu sichern. Die Neutrali-
tät sollte somit die Grundlage für 
das Überleben und die Selbst-
bestimmung der Schweiz in einer 
von großen Machtkämpfen be-
herrschten Welt sein.
Ein Meilenstein in der internatio-
nalen Anerkennung der Schwei-
zer Neutralität war die Gründung 
des Internationalen Roten Kreuzes 
(IKRK) im Jahr 1863. Auf Initiati-
ve des Schweizers Henry Dunant 
wurde das Rote Kreuz ins Leben 
gerufen, mit dem Ziel, humanitäre 
Hilfe in Kriegszeiten zu leisten und 
den Schutz von Verwundeten und 
Zivilisten zu gewährleisten. Diese 
Initiative verscha� te der Schweiz 
nicht nur Anerkennung für ihre 
Rolle als neutrales Land, sondern 
festigte auch ihren Status als Ort 
für die Vermittlung von Friedens-
initiativen. Mit der Unterzeichnung 
der Genfer Konventionen, die die 
Rechte von Kriegsopfern und 
Kriegsgefangenen schützten und 

die Achtung der Menschenrech-
te förderten, wurde die Schweiz 
zu einem führenden Akteur in der 
internationalen humanitären Dip-
lomatie. Diese Konventionen sind 
das Fundament für die Schlich-
tung internationaler Konfl ikte, 
wobei die Schweiz eine zentrale 
Rolle als neutraler Vermittler und 
Garant des internationalen Rechts 
spielt. 
Der internationale Rahmen für 
Neutralität wurde mit den Haa-
ger Konventionen von 1907 fest-
gelegt. Diese Konventionen defi -
nierten erstmals verbindlich, was 
es bedeutet, ein neutraler Staat 
zu sein, und regelten die Rechte 
und Pfl ichten neutraler Staaten 
im Kriegsfall. Die Haager Konven-
tionen machten Neutralität zu ei-
nem anerkannten Bestandteil des 
internationalen Völkerrechts und 
stellten sicher, dass diese Prinzi-
pien weltweit beachtet wurden, 
wenn zwei oder mehrere Staaten 
in einem bewa� neten Konfl ikt mit-
einander standen. Für die Schweiz 
bedeuteten die Haager Konventi-
onen eine zusätzliche Bestätigung 
ihrer Rolle als neutraler Staat, der 
im Falle eines Krieges verpfl ich-
tet ist, seine Unabhängigkeit und 
Neutralität zu wahren, ohne sich 
in den Konfl ikt einzumischen oder 
eine der Kriegsparteien zu unter-
stützen.
Der Vertrag von Versailles von 
1919, der als das Ende des Ersten 
Weltkriegs gesehen wird, bestä-
tigte die Neutralität der Schweiz 
als Teil der internationalen Frie-
denssicherung. In den Jahren 1938 
bis 1945, während des zweiten 
Weltkriegs, verfolgte die Schweiz 
eine Politik der „integralen Neut-
ralität“. Sie blieb zwar militärisch 
unbeteiligt, leistete jedoch bedeu-
tende humanitäre Hilfe, indem sie 

Flüchtlinge aufnahm und Länder 
mit beispielsweise Medikamenten 
unterstützte. 
Nach dem Krieg und mit dem Ein-
tritt der Schweiz in das interna-
tionale System der UNO (United 
Nations Organization) nach dem 
Zweiten Weltkrieg, blieb das Land 
aufgrund seiner Neutralität von 
einer Mitgliedschaft ausgeschlos-
sen. Die Schweiz trat weder der 
NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization) noch der EU (Europäi-
sche Union) bei, behielt aber ihren 
neutralen Status bei und diente als 
Ort für internationale Verhandlun-
gen. Erst 1990 setzte die Schweiz 
erstmals UNO-Sanktionen gegen 
den Irak um und begann 1998 da-
mit, EU-Sanktionen gegen Jugo-
slawien zu implementieren, was 
eine schrittweise Ö� nung ihrer 
Neutralitätspolitik darstellt.
Ein bedeutender Wendepunkt kam 
2002, als die Schweiz nach einer 
Volksabstimmung der UNO beitrat, 
wodurch sie nun verpfl ichtet war, 
wirtschaftliche Sanktionen mit-
zutragen. In einer Erklärung hieß 
es, dass die Schweiz und die UNO 
das gleiche Ziel verfolgten: Frie-
den und Sicherheit auf der Welt 
zu fördern und zu gewährleisten. 
2022 ergri�  die Schweiz zum ers-
ten Mal Maßnahmen, indem sie 
die gegen Russland verhängten 
EU-Sanktionen übernahm.
Im Jahr 2023 wurde die Schweiz 
als nichtständiges Mitglied in 
den Weltsicherheitsrat der UNO 
gewählt, was ihre Rolle als akti-
ver Akteur in der internationalen 
Friedenssicherung weiter festigte. 
Diese Entwicklungen zeigen, wie 
sich die Schweiz im Laufe der Jah-
re von einem strikt neutralen Staat 
zu einem aktiven, aber weiterhin 
neutralen Partner in der internati-
onalen Diplomatie entwickelt hat.

„Die Schweizer 
Neutralität ist 

nicht aus 
Idealismus 

entstanden, 
sondern aus 
der Notwen-

digkeit, zu 
überleben“

WAS BEDEUTET EIGENTLICH NEUTRAL? 
Die Haltung der Schweiz einfach erklärt
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Die Schweizer Neutralität steht 
unter Druck. Globale Machtver-
schiebungen, neue Sicherheits-
bedrohungen und veränderte 
Erwartungen aus Europa fordern 
ihre Rolle in der internationalen 
Ordnung heraus.

Weltpolitische Rahmenbedingun-
gen
Die liberale Weltordnung, die der 
Schweiz jahrzehntelang Stabilität 
und Reichtum gesichert hat, ge-
rät seit einiger Zeit zunehmend ins 
Wanken. Der Russlandkrieg gegen 
die Ukraine wurde vom Bundes-
rat der Schweiz als „Zeitenwende“ 
bezeichnet und wird als direkten 
Angri�  auf die UNO-Charta und 
das Völkerrecht gewertet.  
Im internationalen Umfeld der 
Schweiz machen sich zunehmen-
de Spannungen zwischen den 
einfl ussreichen Nationen bemerk-

bar. Das Streben nach Einfl uss, 
Macht und Vorherrschaft unter 
den mächtigen Staaten wird im-
mer größer. Regionale Dynamiken 
verändern sich und scha� en neue 
Abhängigkeiten und Vernetzun-
gen. Die Welt wird diversifi zierter 
und Risiken, die durch Abhängig-
keiten entstehen, werden verrin-
gert.  
In diesem Kontext gerät auch der 
Multilateralismus zunehmend un-
ter Druck. Dies hat direkte Folgen 
für das „System der kollektiven 
Sicherheit der UNO und das Völ-
kerrecht“.  Verstößt eines der stän-
digen Mitglieder des UNO Sicher-
heitsrates gegen das UNO Charta 
bleibt der Sicherheitsrat aufgrund 
des Vetorechts handlungsunfähig. 
Seit Einführung der UNO-Char-
ta und des Gewaltverbots wird 
grundlegend diskutiert, ob ein 
Verstoß gegen die Prinzipien der 

Charta auch Konsequenzen für 
die Verwendung des Neutralitäts-
rechts haben sollte.  

Sicherheitspolitische Zusammen-
arbeit in Europa
Die Schweiz ist, wie alle anderen 
europäischen Staaten auch, Be-
drohungen weit über die Grenzen 
des Landes hinweg ausgesetzt. Es 
bedarf deshalb einer Vertiefung 
der Zusammenarbeit in Europa 
bezüglich sicherheitspolitischer 
und verteidigungspolitischer Ge-
sichtspunkte. Sollte die Schweiz 
selbst angegri� en werden, so 
kann sie sich entweder selbst ver-
teidigen oder Verteidigungshilfe 
bei einem Militärbündnis suchen. 
Eine engere Zusammenarbeit 
mit der NATO und der EU ist ge-
mäß Neutralitätsrecht erlaubt. Der 
neutrale Status der Schweiz muss 
jederzeit gewahrt werden und die 

Schweiz darf sich nicht verpfl ich-
ten eine eventuelle Kriegspartei zu 
unterstützen.  

Wahrnehmung der Neutralität in 
Europa und der Welt
Die Neutralität der Schweiz kann 
nur sicherheitspolitisch und au-
ßenpolitisch eingesetzt werden, 
wenn diese international höchstes 
Ansehen genießt, und jede Na-
tion einen Sinn darin erkennt. Die 
Schweiz muss in der internatio-
nalen Ordnung ihren Beitrag leis-
ten und bei ihrem Handeln stets 
glaubwürdig neutral bleiben. 
Im aktuellen internationalen Um-
feld zeigt sich bei der Betrachtung 
der Schweizer Neutralität eine 
geografi sche Trennlinie. In Regio-
nen wie Asien, dem Nahen Osten, 
Afrika und Lateinamerika wird die 
Schweizer Neutralität zwar nicht 
immer im Detail unterschieden 

und ergründet, jedoch überwiegt 
die positive Einstellung dazu. Sie 
trägt erheblich zum guten Ruf 
der Schweiz bei und wird häufi g 
mit der Rolle als neutraler Ver-
mittler in Konfl ikten in Verbindung 
gebracht. Dagegen hat sich die 
Sichtweise auf die Neutralität der 
Schweiz in Europa und im eng-
lischsprachigen Raum verändert 
und ist teils negativ. Die EU und 
NATO werden in Europa als zent-
rale Faktoren für Stabilität und als 
Sicherheitsgarantie angesehen. 
Die Neutralität der Schweiz wird 
inzwischen kaum noch als eigen-
ständiger Beitrag zur Sicherheit 
auf dem Kontinent anerkannt. In 
Europa wächst zudem die Erwar-
tung, dass die Schweiz sich stärker 
für die europäische Sicherheit und 
die Wertegemeinschaft engagiert.  

Neutralität im heutigen internationalen Kontext

Die Neutralität der Schweiz ist 
ein zentraler Bestandteil ihrer 
Außenpolitik – doch Neutralität 
ist nicht gleich Neutralität. Über 
die Jahrhunderte hinweg hat 
sich das Verständnis davon, was 
Neutralität bedeutet und erlaubt, 
immer wieder verändert. Dabei 
wurden unterschiedliche For-
men der Neutralität gelebt – von 
absoluter Zurückhaltung bis hin 
zu einem aktiven, vermittelnden 
Engagement auf internationaler 
Bühne.

Absolute (integrale) Neutralität
Die klassische absolute Neutrali-
tät prägte die Schweiz besonders 
stark in den Jahren 1815 bis 1920 
sowie erneut während des Zweiten 
Weltkriegs. In dieser Form bedeu-
tet Neutralität völlige Zurückhal-
tung: Weder wirtschaftliche noch 
militärische Beteiligung an inter-
nationalen Konfl ikten ist erlaubt. 
Diese Haltung beruht auf der völ-
kerrechtlichen Anerkennung der 
immerwährenden Neutralität der 
Schweiz beim Wiener Kongress 
1815. Sie bildete lange die Grund-
lage für die Glaubwürdigkeit 
der Schweiz als neutraler Staat.
Während des Zweiten Weltkriegs 
blieb die Schweiz militärisch un-
beteiligt und verweigerte so-
wohl Überfl ugrechte als auch 
Wa� enexporte, versuchte je-
doch, auch unter widrigen Um-
ständen ihre Unparteilichkeit zu 
wahren – nicht zuletzt, um ihre 
territoriale Integrität zu sichern.

Di� erenzielle Neutralität
In der Zwischenkriegszeit prakti-
zierte die Schweiz eine sogenann-
te di� erenzielle Neutralität. Sie be-
teiligte sich nicht an militärischen 
Maßnahmen, unterstützte jedoch 
wirtschaftliche Sanktionen des 
Völkerbunds gegen Aggressoren. 

Diese Form erlaubte der Schweiz 
eine gewisse Flexibilität: Sie konn-
te auf Verstöße gegen das Völker-
recht reagieren, ohne ihre mili-
tärische Neutralität aufzugeben.
Das Konzept wurde bewusst ge-
wählt, um trotz der Verpfl ichtun-
gen im Völkerbund neutral zu blei-
ben, gleichzeitig aber eine gewisse 
Solidarität mit der internationalen 
Rechtsordnung auszudrücken.

Aktive Neutralität
Mit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs und vor allem ab den 
1950er-Jahren begann die Schweiz 
eine aktive Neutralitätspolitik zu 
verfolgen. Die Schweiz hielt sich 
zwar weiterhin aus militärischen 
Konfl ikten heraus, nutzte jedoch 
ihre neutrale Position aktiv, um 
diplomatische Brücken zu bau-
en, sich humanitär zu engagieren 
und Konfl iktparteien zu vermitteln.
Ein Beispiel dieser Linie war die 
diplomatische Rolle der Schweiz 
während des Kalten Krieges, etwa 
durch die Vertretung fremder In-
teressen in Staaten, mit denen 
westliche Länder keine diploma-
tischen Beziehungen pfl egten.

Aktive und Di� erenzielle 
Neutralität
Seit dem Ende des Kalten Krieges 
und insbesondere seit den 1990er-
Jahren hat sich die Schweizer 
Neutralität weiterentwickelt. Heu-
te kann man von einer Kombina-
tion aus aktiver und di� erenzieller 
Neutralität sprechen – auch wenn 
der Begri�  „di� erenziell“ o�  -
ziell nicht mehr verwendet wird.
Die Schweiz beteiligt sich an wirt-
schaftlichen Sanktionen, insbe-
sondere dann, wenn sie von der 
UNO oder der EU verhängt wur-
den. Gleichzeitig nimmt sie nicht 
an militärischen Operationen teil, 
es sei denn, es handelt sich um 

friedensfördernde Maßnahmen 
mit UNO-Mandat, wie im Fall der 
KFOR-Mission im Kosovo, bei der 
Schweizer Armeeangehörige un-
bewa� net oder zum Selbstschutz 
bewa� net zum Einsatz kamen, 
um den Frieden zu gewährleisten.
Die Übernahme von EU-Sank-
tionen gegen Russland nach dem 
Angri�  auf die Ukraine 2022 war 
ein markanter Moment: Zum ers-
ten Mal übernahm die Schweiz 
solche Maßnahmen nicht nur 
formell, sondern auch politisch 
motiviert. Der Bundesrat begrün-
dete dies mit der gravierenden 
Verletzung des Völkerrechts durch 
Russland und erklärte gleichzeitig, 
dass die Neutralität weiterhin ge-
wahrt bleibe, da es sich um nicht-
militärische Maßnahmen handle, 
sondern um Wirtschaftliche Kon-
sequenzen auf eine schwerwie-
gende Völkerrechtsverletzung.

Neutralität als Instrument
Die schweizerische Neutralität ist 
kein statisches Konzept, sondern 
ein dynamisches außenpolitisches 
Instrument. Sie hat sich historisch 
stets dem internationalen Umfeld 
und den sicherheitspolitischen 
Anforderungen angepasst – ohne 
dabei ihren Kern zu verlieren: die 
militärische Unparteilichkeit und 
die Verpfl ichtung zu Frieden und 
Völkerrecht. Heute wird immer 
noch von Fall zu Fall entschie-
den, wie genau gehandelt wird. 
Was sich geändert hat, ist der 
Handlungsspielraum: Von völli-
ger Zurückhaltung bis hin zu ak-
tivem Engagement in der Frie-
densförderung reicht heute das 
Spektrum. Damit bleibt die Neu-
tralität der Schweiz nicht nur 
ein Symbol, sondern ein strate-
gisches Mittel in einer zuneh-
mend komplexen Weltordnung.

        Doch welche Rolle genau spielt die Schweiz in der heutigen in-
ternationalen Politik und in der Friedensförderung?  Im nächsten Teil 
wird es darum und um die Vereinbarkeit der Schweizer Neutralität mit 
Bündnismitgliedschaften gehen 

„Neutralität machte sie 
unscheinbar – 

der Frieden machte sie 
unersetzlich.“

Die vielen Gesichter der Schweizer Neutralität 

Neutralität bedeutet, dass ein Staat sich be-
wusst dafür entscheidet, sich nicht an bewa� ne-
ten Konfl ikten oder Kriegen zwischen anderen 
Ländern zu beteiligen. Die Schweiz vertritt diese 
Haltung besonders konsequent. Sie schließt sich 
keinen Militärbündnissen an und erlaubt keine 
ausländischen Truppen auf ihrem Staatsgebiet.

Doch Neutralität heißt nicht Gleichgültigkeit: Die 
Schweiz äußert sich zu internationalen Konfl ikten, 
leistet humanitäre Hilfe und setzt sich für den Frie-
den ein – allerdings ohne militärische Mittel. Diese 
neutrale Position erlaubt es der Schweiz, als Ver-
mittlerin zwischen verfeindeten Parteien aufzutre-
ten und internationale Gespräche zu fördern.


